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An alle Kreisimkervereine 

nachrichtlich an: 

LV-Vorstand, -Beirat und -Obleute, 

sowie D.I.B. 

31.10.2024 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit informieren wir Sie darüber, dass Sie für das nächste Jahr wieder 

Vermehrungsschulungen in Ihren Kreisen beantragen können: 

Zuchtstoffabgabe mit Wissensvermittlung (ehemals 

Vermehrungsschulung) 

Wie in den vergangenen Jahren planen wir in 2025 wieder Umlarvveranstaltungen in den 

Kreisimkervereinen unseres Landesverbandes durchzuführen. Auf diesen Veranstaltungen soll 

Zuchtstoff von gekörten Reinzuchtvölkern unserer anerkannten Züchter oder in Anerkennung 

befindlicher Züchter an interessierte Imkerinnen und Imker abgegeben werden. Zudem soll 

dabei den Teilnehmerinnen und Teilnehmen durch den Züchter das Wissen zur Vorbereitung von 

Pflegevölkern und Anbrütern, das Umlarven, die Aufzucht und Verwertung der Königinnen 

vermittelt werden.  

Die Veranstaltungen dauern jeweils 3 Stunden und können auf den Ständen der Reinzüchter 

oder in einem Kreisimkerverein stattfinden. Die Finanzierung der Ausleihe des Muttervolkes und 

der wissensvermittelnden Maßnahme soll über EU-/Landesmittel erfolgen. Kosten für einen 

Schulungsort oder Raum sowie Schulungstechnik werden nicht übernommen. 

Teilnahmegebühren dürfen nicht erhoben werden.  

Jeder Kreisimkerverein kann eine Veranstaltung zur Zuchtstoffabgabe mit Wissensvermittlung 

für 2024 beantragen. Die Liste der Reinzüchter und Vermehrer, die Zuchtstoff abgeben können, 

finden Sie auf unserer Homepage unter Zucht und Biologie (www.lv-

wli.de/files/pdf/Fachbereiche/Zucht/PDF/Z%C3%BCchterliste%20M%C3%A4rz%202023.pdf). 

Fragen Sie bei einem dieser Reinzüchter oder Vermehrer nach, ob und wann er eine 

Zuchtstoffabgabe mit Wissensvermittlung für Ihren Kreisimkerverein in 2025 durchführt. Der 

entsprechende zweiseitige Antrag (Anlage 1) ist bis zum 10.11.2024 komplett ausgefüllt in 

der Geschäftsstelle unseres Landesverbandes einzureichen. 

Der Antrag ist durch die oder den Vertretungsberechtigten des antragstellenden 

Kreisimkervereins zu unterzeichnen.  

Gerne beantworte ich Ihre Fragen zu diesem Rundschreiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Thomas Klüner, Vorsitzender 


